Hinweistafel
    gemäß § 124 Abs. 2a der Bauordnung für Wien
Auf der Liegenschaft mit der Adresse ____________________________________ wird folgendes Bauvorhaben realisiert:vereinfachte bildliche Darstellung:  



Errichtung eines/r	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________ 
	Art des Bauvorhabens/ textliche Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Baubeginn:	___________________	
	Datum 

Zuständige Behörde: 

MA 37 /		, 		 Wien,		
	Dezernat,	Bezirk	                  Adresse 

Geschäftszahl: 		
	Geschäftszahl des Bauverfahrens: 

[bookmark: _GoBack]Bauverfahren gem.	§ 70a der Wiener Bauordnung	
	Art des Bauverfahrens 


Nachbarn (§ 134 Abs. 3) können ab Einreichung des Bauvorhabens bei der Behörde Akteneinsicht (§ 17 AVG) nehmen und bis längstens 3 Monate nach dem Baubeginn (§ 124 Abs. 2) Einwendungen im Sinne des § 134a vorbringen und damit beantragen, dass die Baubewilligung versagt wird. Vom Zeitpunkt der Erhebung solcher Einwendungen an sind die Nachbarn Parteien. Eine spätere Erlangung der Parteienstellung (§ 134 Abs. 4) ist ausgeschlossen.

Diese Tafel muss mindestens 3 Monate ab tatsächlichem Baubeginn belassen werden, an allen öffentlichen Verkehrsflächen, an denen die Liegenschaft angrenzt angebracht werden und deutlich und dauernd sicht- und lesbar sein.

